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Neues aus der Rechtsprechung 

BAG: Zustimmung des Integrationsamts ersetzt nicht das 

bEM 

Als faktische Voraussetzung einer krankheitsbedingten Kündigung ist das 

Betriebliche Eingliederungsmanagement (bEM) durchzuführen. Ist der Ar-

beitnehmer schwerbehindert, muss zusätzlich vorab die Zustimmung des 

Integrationsamts zur Kündigung eingeholt werden. Das Bundesarbeitsge-

richt (BAG) entschied mit Urteil vom 15. Dezember 2022 

(Az. 2 AZR 162/22), dass ein unterbliebenes bEM nicht durch die Zustim-

mung des Integrationsamts ersetzt werden kann. Als unterblieben gilt das 

bEM auch dann, wenn der Arbeitgeber das bEM mangels datenschutzrecht-

licher Einwilligung des Arbeitnehmers nicht einleitet. 

Ist ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 

arbeitsunfähig ist, muss nach § 167 Abs. 2 SGB IX ein bEM durchge-

führt werden. Geschieht dies nicht, ist eine krankheitsbedingte Kün-

digung meist sozial ungerechtfertigt. Der Arbeitgeber müsste näm-

lich im Kündigungsschutzverfahren beweisen, dass ein durchgeführ-

tes bEM nicht dazu hätte beitragen können, den Arbeitsunfähigkeits-

zeiten entgegenzuwirken und das Arbeitsverhältnis zu erhalten. 

Dem Arbeitgeber wird es nur selten gelingen, dies zu beweisen.  

Ist der Arbeitnehmer schwerbehindert, bedarf es zur Kündigung zu-

sätzlich der Zustimmung des Integrationsamts nach § 168 SGB IX. 

Das BAG hat nun entschieden, dass die Zustimmung des Integrati-

onsamts ein unterbliebenes bEM nicht ersetzen kann.  

Im konkreten Fall klagte ein Arbeitnehmer, der einem Schwerbehin-

derten gleichgestellt war, gegen eine krankheitsbedingte Kündigung. 

Zuvor hatte ihm der Arbeitgeber die Durchführung des bEM ange-

boten, da der Arbeitnehmer seit fünf Jahren ununterbrochen arbeits-

unfähig erkrankt war. Der Arbeitnehmer zeigte grundsätzlich Inte-

resse am bEM, unterzeichnete allerdings die vom Arbeitgeber über-

mittelte datenschutzrechtliche Einwilligung nicht. Daraufhin ent-

gegnete der Arbeitgeber, dass die Durchführung eines bEM ohne da-

tenschutzrechtliche Einwilligung nicht möglich sei. Letztlich fand 

das bEM nicht statt.  
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Zunächst stellte das BAG klar, dass der Arbeitgeber die Einleitung 

eines bEM nicht von der Unterzeichnung einer Datenschutzerklä-

rung abhängig machen darf. § 167 SGB IX verpflichte den Arbeitge-

ber, auf die erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen, for-

dere jedoch nicht die Zustimmung in die Verarbeitung der Daten als 

Voraussetzung für die Einleitung des bEM. Somit war das bEM nicht 

als gescheitert bzw. abgelehnt zu betrachten, sondern hätte durchge-

führt werden müssen.  

Anschließend stellte das BAG fest, dass auch die Zustimmung des 

Integrationsamts das unterbliebene bEM nicht ersetzen kann. Die 

Zustimmung des Integrationsamts trägt nicht die Vermutung in sich, 

dass ein bEM die Kündigung nicht hätte verhindern können. Dafür 

gäbe es im Wortlaut des § 167 SGB IX keine Stütze. Das bEM und das 

Zustimmungsverfahren seien verschieden und verfolgen unter-

schiedliche Ziele: Das bEM ist ein verlaufs- und ergebnisoffener 

Suchprozess, der individuell angepasste Lösungen zur Vermeidung 

zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll, während das Integra-

tionsamt einen vom Arbeitgeber bereits gefassten Kündigungsent-

schluss überprüft und das Interesse des Arbeitgebers an der Erhal-

tung seiner Gestaltungsmöglichkeiten gegen das Interesse des 

schwerbehinderten Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeits-

platzes abwägt. 

Im Ergebnis war die krankheitsbedingte Kündigung unwirksam. 
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